Niederschrift

Uber die 26. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Geilenkirchen am Mittwoch,
dem 21.03.2018, 18:00 Uhr im GroRen Sitzungssaal, Markt 9, 52511 Geilenkirchen

Tagesordnung

1. Mitteilungen des Birgermeisters

2. Aufwandsentschadigung fir Ausschussvorsitzende
Vorlage: 1204/2018

3. Anderung der Geschiftsordnung fir den Rat
Vorlage: 1206/2018

4, Bericht der Verwaltung Uber die Entwicklung der Haushaltslage im 4. Quartal 2017
Vorlage: 1205/2018

5. Anfragen

Anwesend waren:

Vorsitzender
1. Burgermeister Georg Schmitz

Mitglieder
Nikolaus Bales

2

3. Marko Banzet

4. Hans-Jirgen Benden
5. Helmut Gerads

6. Horst-Eberhard Hoffmann
7. Rainer Jansen

8. Gabriele Kals-DeulSen
9. Michael Kappes

10. Nils Kasper

11. Heinz Kohnen

12. Christian Kravanja
13. Leonhard Kuhn

14. Uwe Neudeck

15. Hans-Josef Paulus
16. Harald Volles

17. Max Weiler

18. Wilhelm Josef Wolff



Beratendes Mitglied gemdfs § 58 GO
19. Manfred Mingers

Stellvertretendes Mitglied
20. Raimund Tartler Vertretung fur Herrn Willi Mlnchs
21. Ernst Michael Thielemann Vertretung fir Herrn Christoph Grundmann

von der Verwaltung
22. Erster Beigeordneter Herbert Brunen
23. Technischer Beigeordneter Markus Monter
24. Daniel Goertz
25. Peter Klee
26. Tina Beckers-Offermanns

Protokollfiihrer
27. Dominik Hilgers

Es fehlten:
28. Christoph Grundmann

29. Willi MUnchs

Blrgermeister Schmitz eroffnete die 26. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt
Geilenkirchen am 21.03.2018 und hielk die Stadtverordneten sowie die Biirgerinnen und BUr-
ger und die Vertreter der Medien herzlich willkommen.

Die Einladung zur Sitzung sei form- und fristgerecht zugestellt worden. Er entschuldigte an
dieser Stelle den Stadtverordneten Grundmann, der vom Stadtverordneten Thielemann ver-
treten wurde und den Stadtverordneten Minchs, der vom Stadtverordneten Tartler vertreten
wurde. Blrgermeister Schmitz stellte die Beschlussfahigkeit des Ausschusses fest.
Einwendungen gegen die Niederschrift der 25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am
31.01.2018 habe es keine gegeben. Er stellte fest, dass sich niemand zu einem Punkt der Ta-
gesordnung fur befangen erklarte.

TOP1 Mitteilungen des Blrgermeisters

Blrgermeister Schmitz erklarte, dass er in den vergangenen Monaten eine Sicherheitsfirma
mit der Bewachung des Rathauses beauftragt habe. Den Auftrag fir die Firma habe er bis Ap-
ril dieses Jahres verlangert. Die Mittel hierflr stiinden im Budget 54 — Aufwendungen flr
Dienstleistungen - zur Verfligung. Sollte es die Sicherheitslage erfordern, werde er die Firma
kurzfristig erneut mit der Bewachung beauftragen.

Stadtverordneter Benden erkundigte sich, wie die Verlangerung begriindet werde.

BlUrgermeister Schmitz erklarte, dass man noch keine Gewissheit dartber habe, ob die Per-
son, die im letzten Jahr mehrfach im Rathaus randaliert habe und nun vor Gericht stehe, im
April aus der Untersuchungshaft entlassen werde.

Stadtverordneter Benden meinte, dass der Sicherheitsdienst keine dauerhafte Losung sei. Es
musse nach einem alternativen Sicherheitskonzept gesucht werden, das die Mitarbeiter der
Verwaltung auch ohne einen Sicherheitsdienst schitze.
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Blrgermeister Schmitz erganzte, dass zwei weitere Personen eine Bedrohung darstellen wr-
den. Im nichtoffentlichen Teil werde er hierliber berichten.

Stadtverordneter Paulus fragte nach, ob und welche Auffalligkeiten es wahrend der Anwe-
senheitszeit des Sicherheitsdienstes gegeben habe. Er erkundigte sich ebenfalls, ob die Si-
cherheit nicht auf eine andere Art und Weise gewdhrleistet werden konne. Betroffen sei
hauptsachlich das Jugend- und Sozialamt. Dort kénne man eine Sicherheitstlr mit einer Ka-
mera einrichten. Dies sei langerfristig die bessere Losung. Bisher habe man 45.000 € fur den
Sicherheitsdienst ausgegeben.

Blrgermeister Schmitz stellte klar, dass der Betrag von 45.000 € lediglich provisorisch freige-
geben, aber noch nicht ausbezahlt worden sei. Eine Sicherheitstlr sei bereits beim Jugend-
und Sozialamt installiert worden. Zurzeit Uberlege man, eine Klingel an der Tur anzubringen.
Die Prifung dieser Variante sei aber noch nicht abgeschlossen.

Stadtverordnete Kals-DeuRen mahnte, dass eine Kameralberwachung denen gegenlber dis-
kriminierend sei, die mit normalen Absichten zum Jugend- und Sozialamt kimen.

TOP 2 Aufwandsentschadigung flir Ausschussvorsitzende
Vorlage: 1204/2018

Blrgermeister Schmitz erklarte, dass unter diesem Punkt erneut die Aufwandsentschadigung
flr Ausschussvorsitzende behandelt werde. In der ausfihrlichen Vorlage habe die Verwaltung
wie gewlnscht die Rechtslage dargestellt und fir jeden einzelnen Ausschuss Pro- und Contra-
Argumente aufgefihrt. Er wies darauf hin, dass man mit einer Ja-Stimme die Entschadigung
beflirworte und man mit einer Nein-Stimme den jeweiligen Ausschuss von der Regelung des
§46S.1 Nr.2 GO NRW ausnehme.

Stadtverordneter Benden erklarte, dass er die Diskussion um dieses Thema nicht nachvollzie-
hen kdnne. Er prasentierte einen Flyer mit der Aufschrift: ,Die Sitzung des Ausschusses fir
Stadtentwicklung und Wirtschaftsforderung am 22.03.2018 fallt aus.” Die Sitzung falle aus,
weil es an Themen mangele. Er fasste zusammen, dass die erste Sitzung des Ausschusses fur
Stadtentwicklung und Wirtschaftsforderung in diesem Jahr am 01.02.2018 45 Minuten ge-
dauert habe. Die zweite Sitzung falle nun aus und die nachste Sitzung wirde am 26.04.2018
stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Vorsitzende des Ausschusses bereits 1.200 €
erhalten. Er selbst wirde sich schamen, flr diesen geringen Aufwand entschadigt zu werden.
Die Vorlage besage, dass das Interesse der Offentlichkeit und der Presse am Ausschuss fir
Stadtentwicklung und Wirtschaftsférderung besonders hoch sei. Das Interesse an der Auf-
wandsentschadigung fir Ausschussvorsitzende sei allerdings um ein Vielfaches hoher.

Es sei grenzwertig, zu behaupten, dass der Aufwand fir einen Vorsitzenden sehr viel groRer
sei als fur die Mitglieder des Ausschusses. Diese mussten sich genauso mit der Tagesordnung
auseinandersetzen und sich vorbereiten. Grundséatzlich hatten Vorsitzende und Mitglieder
dieselben Pflichten. Die Vorsitzenden missten lediglich die Tagesordnung wéahrend der Sit-
zungen abarbeiten. Eine Entschadigung in Hohe von 300 € halte er nicht fir angemessen. Die
Verwaltung habe festgestellt, dass die tatsachliche Sitzungsdauer des Ausschusses flir Stadt-
entwicklung und Wirtschaftsforderung weit unter dem Durchschnitt liege. Dies spreche deut-
lich gegen die Auszahlung der Aufwandsentschadigung. In Geilenkirchen gdbe es weitaus gra-
vierendere Probleme.

Die gestrige Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses habe 45 Minuten gedauert und es habe
lediglich einen Tagesordnungspunkt im 6ffentlichen Teil gegeben. Dieser sei nicht vom Vorsit-
zenden, sondern von der Verwaltung und vom Verbandswasserwerk Gangelt GmbH erarbei-
tet worden.
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Zusammenfassend bat er alle Stadtverordneten, sich gegen die Auszahlung der Aufwandsent-
schadigung flr Ausschussvorsitzende zu entscheiden.

Stadtverordneter Kravanja erklarte, dass in der letzten Ratssitzung ausgiebig dargestellt wor-
den sei, dass eine zusatzliche Entschadigung fir Ausschussvorsitzende nicht von Noten sei.
Die Burgerliste sei dafir, grundsatzlich alle Ausschisse von der Entschadigungsregelung aus-
zuschlieRen. Die Verwaltungsvorlage liefere hierfir viele Grinde. Klar sei, dass es die Blrge-
rinnen und Blrger nicht verstehen kdnnten, wenn sich die Politiker selbst die Taschen fillten.
Das kommunale Ehrenamt werde hierdurch geschwacht. Zur Verdeutlichung hielt er eine Ka-
rikatur aus der Geilenkirchener Zeitung hoch, die geldgierige Politiker abbildete.

Die Stadtverordneten hatten nun die Mdglichkeit, dem entgegenzuwirken. Er lobte den Stadt-
verordneten Mesaros. Er habe zu seiner Funktion als Ausschussvorsitzender erklart, dass er
eine Entschadigung aufgrund des geringen Aufwands nicht fir notwendig halte.

Er bat die Stadtverordneten Paulus, Conrads und Banzet, sich selbst zu hinterfragen, ob ihr
Aufwand als Ausschussvorsitzende die Hohe der Aufwandsentschadigung rechtfertige. Wenn
die Offentlichkeit sie nicht wie die in der Karikatur dargestellten Figuren sehen sollen, sollten
sie gegen die Gewahrung der Aufwandsentschadigung stimmen. Es handle sich um 18.000 €,
die gespart und an anderer Stelle besser eingesetzt werden konnten.

Stadtverordnete Kals-DeuRen erklarte, dass sie sich gegen die zusatzliche Entschadigung fur
alle Ausschussvorsitzenden ausspreche. Es dirfe keine moralischen Gewinner oder Verlierer
geben. Aus Grinden der Gleichberechtigung misse man grundsatzlich fir oder gegen die
Entschadigung fur alle Ausschussvorsitzenden stimmen. Die Erklarung des Stadtverordneten
Mesaros sei fur alle anderen Ausschisse folgerichtig.

Die Verwaltungsvorlage sei Uberwiegend richtig, doch wirden beispielsweise Sitzungen des
Umwelt- und Bauausschusses wegen verschiedener Aspekte langer dauern als die Tagesord-
nung hergebe. Zwar habe der Vorsitz des Ausschusses fir Stadtentwicklung und Wirtschafts-
férderung wirtschaftliche Auswirkungen, doch die Verwaltung bereite die Ausschusssitzungen
federflihrend vor. Wegen einer negativen Signalwirkung in der Bevdlkerung lehne sie die zu-
satzliche Aufwandsentschddigung ab.

Stadtverordneter Banzet erklarte, dass die Diskussion eine negative AulRenwirkung ange-
nommen habe. Sie werde nicht mehr auf der Sachebene gefiihrt, sondern als personliche
Fehde. In Richtung des Vorsitzenden Conrads seien AuRerungen regelrecht diffamierend.

Der Rat habe sich die Vorlage gewlinscht. Es sei nun an den Stadtverordneten, zu entschei-
den, ob die Pro- oder Contra-Argumente fir die einzelnen Ausschisse zutreffen wirden. Der
tatsachliche Aufwand der Vorsitzenden sei nicht aufgefiihrt worden. Ein Vorsitzender habe
sich beispielsweise geweigert, diesen zu beschreiben.

Die Intention des Gesetzgebers sei gewesen, Ausschiisse mit einer geringen Sitzungshaufig-
keit auszuschlieRen. Hierlber sei bislang noch nicht diskutiert worden. Reine haushaltsrechtli-
che Gesichtspunkte durften nicht angefiihrt werden.

Die Hohe der zusatzlichen Aufwandsentschadigung sei zu hoch. Dies sei der Grund, warum die
SPD-Fraktion nicht zustimmen werde. Andere Funktionstrager wie ein stellvertretender Frak-
tionsvorsitzender erhielten den anderthalbfachen anstelle des doppelten Satzes der Auf-
wandsentschadigung eines Ratsmitgliedes. Eine solche Alternative gebe das Gesetz im Rah-
men des § 46 GO NRW jedoch nicht her.

Er halte die Facebook-Beitrage der Fraktion Blndnis 90/Die Grinen und der Blrgerliste fur
unangebracht. Vom Grunde her werde eine Entschadigung flr Vorsitzende begriift.

Stadtverordneter Weiler trug einen vorbereiteten Redebeitrag vor. Diesen hat er der Verwal-
tung zur Verfligung gestellt. Der Text ist der Niederschrift als Anlage beigefigt.
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Stadtverordneter Gerads erklarte, dass der Stadtverordnete Weiler das Thema nicht verstan-
den habe. Vor allem im karitativen Bereich gebe es viele ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer, die keine Entschadigung bekamen, gar die Benzinkosten selbst tragen wirden. Er selbst
sei stellvertretender Fraktionsvorsitzender und erhalte hierfir keine Aufwandsentschadigung.
Er wirde sich schamen, als Ausschussvorsitzender eine zusatzliche Aufwandsentschadigung
anzunehmen.

Stadtverordneter Benden kritisierte, dass der Stadtverordnete Weiler gegen Ende seines Vor-
trages polemisch gegenlber der Fraktion Blindnis 90/Die Griinen und der Fraktion Birgerliste
gewesen sei. Die Facebook-Beitrage habe er mit seiner Fraktion abgesprochen; sie wirde
hinter ihm stehen. Stadtverordneter Kravanja habe die Diskussion wieder auf eine Sachebene
bringen wollen. Er erinnerte daran, dass der Ausschuss fur Bildung, Soziales, Sport und Kultur
auch schon nur zwei Mal jahrlich stattgefunden habe. Die Fraktionen hatten durch Zusatzan-
trage Sonderausschisse erzwingen missen, um wichtige Themen zu besprechen. Diese Initia-
tive sei nicht vom Vorsitzenden ausgegangen. Es sei richtig, dass die Fraktionsvorsitzenden
eine erhohte Aufwandsentschadigung erhalten sollten. Es gabe leider keine Mdglichkeit, Uber
die Hohe abzustimmen. Die Entschadigung fir Ortsvorsteher sei eine weitere freiwillige Leis-
tung, die nicht notwendig sei. Die CDU-Fraktion sehe dies jedoch anders. Es sei das gute Recht
des Stadtverordneten Conrads, das Thema auf die Tagesordnung zu bringen, doch sei eine
zusatzliche Aufwandsentschadigung fur Ausschussvorsitzende nicht nach auflen zu verant-
worten. Es schade dem Ansehen der Stadtverordneten und der Stadt Geilenkirchen.

Stadtverordneter Kravanja wies darauf hin, dass die Aussage des Stadtverordneten Weiler, die
Ausnahme aller Ausschisse sei nicht moglich, falsch sei; dies habe die rechtliche Prifung er-
geben. Es sei ein Marchen, dass der grolSte Aufwand fir den Vorsitzenden in der Vorbereitung
der Sitzung liege. Dieser habe im Wesentlichen vier Aufgaben: Er stelle die Tagesordnung auf,
leite die Sitzungen, Ube das Hausrecht aus und unterschreibe die Niederschrift. In der Verwal-
tungsvorlage sei zu lesen, dass das Aufsetzen der Tagesordnung nur zu einer geringfligigen
Belastung fur den Vorsitzenden flhre. Tatsachlich bespreche sich kein Vorsitzender mit den
Fachamtern, die die Sitzungen vorbereiten wirden. Dies kénne er aus eigener Erfahrung sa-
gen. Der Aufwand flr die Leitung der Sitzung sei zudem Uberschaubar und vom Hausrecht
werde hdchstselten Gebrauch gemacht.

Wenn ein Pizzabote eine Pizza liefere, die nicht bestellt worden sei, bekomme er kein Geld. In
ahnlicher Form verhalte es sich hier. Durch die Aufgaben, die ein Vorsitzender wahrnehme,
entstehe kein Aufwand, der eine zusatzliche Entschadigung in Hohe von 300€ monatlich
rechtfertige.

Stadtverordneter Jansen erinnerte daran, dass der Rat schon einmal Uber dieses Thema abge-
stimmt habe und sich mehrheitlich gegen eine zusatzliche Aufwandsentschadigung entschie-
den habe. Es sei ein Formfehler gewesen, diese Entscheidung nicht ausfihrlich zu begrinden.
Zu dem damaligen Zeitpunkt habe sich die CDU-Fraktion ebenfalls gegen die Entschadigung
ausgesprochen. Es sei fraglich, weshalb sie nun ihre Meinung geadndert habe.

Dass der Stadtverordnete Conrads den Landrat eingeschaltet habe, sei sein gutes Recht. Er
habe Rechtssicherheit herstellen wollen. Die Zahlung einer Entschadigung sei entgegen der
Aussage des Stadtverordneten Weiler nicht verpflichtend. Die Fraktion Blindnis90/Die Griinen
wirden sich gegen eine zuséatzliche Aufwandsentschddigung entscheiden.

Stadtverordneter Paulus erklarte, dass er den Betrag, den er zur Entschadigung seines Auf-
wandes als Ausschussvorsitzender erhalten wirde, spenden wirde. Damit wolle er klarstel-
len, dass er personlich keinen finanziellen Vorteil habe. Er sei demnach grundsatzlich der
Meinung, dass den Vorsitzenden eine zusatzliche Entschadigung gezahlt werden sollte. Es
wirde sich niemand an seinem Ehrenamt bereichern. Er sei davon Uberzeugt, dass der Betrag
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flr die meisten nicht einmal reiche, um die Kosten, die bei der Austibung des Mandates anfie-
len, zu decken.

Bei allen anderen Funktionstrdgern sei nie in Frage gestellt worden, ob ihr Arbeitsaufwand
der Entschadigung gerecht werde. Jeder habe einen anderen Arbeitsaufwand, da jeder seine
Aufgaben auf unterschiedliche Weise wahrnehme. So sei es auch bei den Ausschussvorsitzen-
den.

Die zusatzliche Aufwandsentschddigung sollte nicht an der Dauer oder der Tagungshaufigkeit
der Sitzungen festgemacht werden. Vielmehr sollte das kommunale Ehrenamt gewdurdigt
werden. Die Gemeindeordnung NRW sei gedndert worden, weil der Gesetzgeber diese Prob-
lematik erkannt habe. Weitere Anderungen in dieser Form wiirden sicherlich folgen.

Die Stadt Geilenkirchen sei in den letzten Wochen und Monaten ins Ldcherliche gezogen
worden, weil der Spargedanke in den Vordergrund gestellt worden sei. Um dem entgegenzu-
wirken, kdnne ein Teil des Geldes gespendet werden. Dies kdnne nach aullen vertreten wer-
den.

Er finde es traurig, dass die Thematik bereits zum wiederholten Mal diskutiert werde. Es
handle sich um einen monatlichen Betrag von ca. 300 €. Hohere Betrage, die andere Funkti-
onstrager erhielten, wirden hingegen nicht thematisiert.

Stadtverordneter Weiler machte deutlich, dass er zwar einzelne Personen in seinem Redebei-
trag erwdhnt habe, jedoch die Fraktionen gemeint habe. Seine Fraktion habe festgestellt, dass
die Regelung des § 46 GO NRW in Geilenkirchen falsch ausgelegt worden sei. Der Gesetzgeber
lasse es leider nicht zu, die Hohe der Entschadigung zu verandern. Wiinschenswert sei eine
Entschadigung pro Sitzung. Doch lasse das Gesetz auch dies nicht zu.

Es sei die Meinung der CDU-Fraktion, dass die Mehrarbeit der Ausschussvorsitzenden die
Aufwandsentschadigung rechtfertige. Von allen bislang vorgetragenen Argumenten Gberwie-
ge der Sparwille. Die Birgerliste habe auf ihrer Facebook-Seite richtigerweise festgestellt,
dass dieses Argument nicht zahle. Es mussten sachliche Argumente gebracht werden. Im Ein-
zelfall misse festgestellt werden, ob die Griinde, die in der Vorlage aufgefihrt worden seien,
ausreichen wurden.

Stadtverordneter Gerads wies darauf hin, dass die Vorlage bereits klare Argumente liefere,
Uber die abgestimmt werden sollte. Er fordere nochmals die Entschadigung der ehrenamtli-
chen Helfer im karitativen Bereich.

Stadtverordneter Benden verwies ebenfalls auf die Verwaltungsvorlage und erklarte, dass
darlber entschieden werden musse, ob der Aufwand der Ausschussvorsitzenden der Ent-
schadigung gerecht wiirde. Neben dem Sparwillen sei das Unverstandnis der Offentlichkeit
die Gewahrung der zusatzlichen Aufwandsentschadigung ein Argument. In der Politik, muss-
ten Entscheidungen vor der Bevdlkerung rechtfertigt werden. Die CDU-Fraktion erklare in
verschiedenen Angelegenheiten ihren Willen zu sparen. Hier biete sich die Moglichkeit dafur.

Stadtverordneter Banzet stellte klar, dass es nicht darum gehe, die in der Verwaltungsvorlage
ausgearbeiteten Argumente gegeneinander abzuwagen. Vielmehr misse flir den jeweiligen
Ausschuss die passende Argumentation gewahlt werden.

Blrgermeister Schmitz dankte an dieser Stelle Frau Beckers-Offermanns fir die ausfihrliche
Ausarbeitung der Vorlage.

Auf Nachfrage wurde die Befangenheit der Ausschussvorsitzenden verneint.



Beschluss zu a):

,Die Verwaltung wird beauftragt, den § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen
dahingehend zu andern, dass der Umwelt- und Bauausschuss aus der Auflistung der Aus-
schlisse von der Regelung des § 46 GO NRW entfernt wird.”

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: 9
Enthaltung: | 4

Beschluss zu b):

,Die Verwaltung wird beauftragt, den § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen
dahingehend zu dandern, dass der Ausschuss fir Stadtentwicklung und Wirtschaftsforderung
aus der Auflistung der Ausschlisse von der Regelung des § 46 GO NRW entfernt wird.”

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: 9
Enthaltung: | 4

Beschluss zu c):

,Die Verwaltung wird beauftragt, den § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen
dahingehend zu dndern, dass der Ausschuss fur Bildung, Soziales, Sport und Kultur aus der
Auflistung der Ausschlisse von der Regelung des § 46 GO NRW entfernt wird.”

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: 9
Enthaltung: | 4

Beschluss zu d):

,Die Verwaltung wird beauftragt, den § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen
dahingehend zu andern, dass der Jugendhilfeausschuss aus der Auflistung der Ausschliisse
von der Regelung des § 46 GO NRW entfernt wird.”

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: 9
Enthaltung: | 4




Beschluss zu e):

,Die Verwaltung wird beauftragt, den § 12 Abs. 5 der Hauptsatzung der Stadt Geilenkirchen
dahingehend zu dndern, dass der Rechnungsprifungsausschuss aus der Auflistung der Aus-
schlisse von der Regelung des § 46 GO NRW entfernt wird.”

Abstimmungsergebnis:

Ja: 0
Nein: 16
Enthaltung: | 4

TOP 3 Anderung der Geschéiftsordnung fiir den Rat
Vorlage: 1206/2018

Stadtverordneter Jansen erklarte, dass aus der Vorlage nicht hervorgehe, wann die Stimmen
ausgezahlt wirden und wer bestimme, wann ein knappes Ergebnis vorliege. Zudem erkundig-
te er sich, wer kontrolliere, dass bei der Stimmauszahlung nicht zweimal abgestimmt werde.
Er sei gegen den Vorschlag, da das bisherige Verfahren lange funktioniert habe.

Beigeordneter Brunen erklarte, dass die Vorlage auf einen Vorschlag aus der letzten Ratssit-
zung zurlckzufihren sei. Die Problematik komme Uberhaupt auf, weil manche Stadtverordne-
te zwischenzeitlich den Sitzungssaal unangekindigt verlassen wirden. Dies erklare Differen-
zen in den Stimmverhaltnissen bei Abstimmungen.

Es sei grundsatzlich beides moglich; das Ergebnis pauschal festzustellen, oder das genaue
Stimmergebnis in der Niederschrift festzuhalten. Sollte die bisherige Vorgehensweise beibe-
halten werden, kénne es den Schriftfihrerinnen und Schriftfihrern nicht zum Vorwurf ge-
macht werden, wenn Differenzen in den Stimmergebnissen entstlinden.

Stadtverordneter Jansen meinte, dass er in verschiedenen Gremien zugegen sei. Es sei Ublich,
dass protokolliert werde, wer wann den Raum verlasse. Das vorgeschlagene Verfahren halte
er nicht fur praktikabel.

Stadtverordneter Kravanja erklarte, dass das vorgeschlagene Verfahren nicht neu erfunden
worden sei. Bei der Stadt Jilich werde es ebenfalls genutzt. Man habe dort durchweg gute
Erfahrungen gemacht. Dennoch verstehe er die Sorge des Stadtverordneten Jansen. Es misse
die Vorgehensweise festgelegt werden, wenn ein knappes Ergebnis vorliege. Er beantragte,
den Passus einzufigen: ,Auf Antrag einer Fraktion wird das Abstimmungsergebnis genau aus-
gezahlt.”

Stadtverordneter Kuhn wies darauf hin, dass es faktisch nur um die Protokollierung gehe. So-
bald eine eindeutige Mehrheit fir oder gegen einen Beschlussvorschlag stimme, sollte dies so
protokolliert werden.

Stadtverordneter Benden begriiRe die Vorlage der Verwaltung. Sie sei richtig und eindeutig.
Er sehe die teils diffusen Ansagen bei der Stimmzahlung als das Hauptmanko. Er wiinsche sich
diesbeziiglich genauere Angaben.

Der in der Vorlage vorgeschlagene Absatz 6 solle um den Vorschlag des Stadtverordneten
Kravanja erganzt werden. Aufgrund dessen konne Absatz 2 gestrichen werden. Es sei wichtig,
sehen zu kdnnen, wer wie abgestimmt habe.
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Der Ausschuss zeigte in der weiteren Diskussion seine Zustimmung zur Ergdnzung des Absat-
zes 6.

Auf die Einwendung des Stadtverordneten Jansen erklarte Stadtverordnete Weiler, dass dies
nicht praktikabel sei. Missten die Schriftfihrerinnen und Schriftfihrer zusatzlich darauf ach-
ten, sei eine grolle Menge an Einwendungen gegen die Niederschrift vorprogrammiert; das
Hauptaugenmerk misse auf dem Protokoll der Wortmeldungen liegen. Dieser Feststellung
schlossen sich weitere Stadtverordnete an.

Beschluss:

Der Beschlussvorschlag zur Anderung der Geschaftsordnung wird gemaR dem vorgenannten
Vorschlag des Stadtverordneten Kravanja erganzt.

Die Anderung der Geschaftsordnung lautet wie folgt:

4. Anderung
der Geschaftsordnung fir den Rat der Stadt Geilenkirchen

Vom ...

Die Geschaftsordnung fur den Rat der Stadt Geilenkirchen wird folgendermalien erganzt:

§16
Abstimmungen

(2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen. Zunachst werden die Ja-
Stimmen, anschlielend die Nein-Stimmen und zuletzt die Enthaltungen vom Vorsit-
zenden abgefragt.

(6) Ein deutliches Abstimmungsergebnis wird mit ,einstimmig/mehrheitlich beschlos-
sen/abgelehnt”, ein knappes Abstimmungsergebnis mit der genauen Anzahl der abge-
gebenen Stimmen in der Niederschrift festgehalten. Auf Antrag einer Fraktion wird das
Abstimmungsergebnis genau ausgezahlt. Das Abstimmungsergebnis wird vom Br-
germeister bekannt gegeben.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 19
Nein: 0
Enthaltung: |1

TOP 4 Bericht der Verwaltung tiber die Entwicklung der Haushaltslage im 4. Quartal 2017
Vorlage: 1205/2018

Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen.
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TOP5 Anfragen
Zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine Wortmeldungen.

Blrgermeister Schmitz dankte den Zuhérerinnen und Zuhorern und schloss den 6ffentlichen
Teil der Sitzung und bat die Zuschauerinnen und Zuschauer den Sitzungssaal zu verlassen.
Sitzung endet um: 19:09 Uhr

Vorsitzender SchriftfGhrer:

Blrgermeister Georg Schmitz Dominik Hilgers



	Text
	Tagesordnung
	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	BM_TEXT2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmungsergebnis
	Zu

